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41 Vorbemerkung und Zusammenfassung 

Die Firma Max Netter GmbH plant den Neubau von Reihenhäusern 
und Doppelhäusern bzw. Einzelhäusern auf dem Grundstück, Fl.-Nrn. 1430, 1433 und 1445, Stadt 
und Gemarkung Weißenburg i. Bay. Zu diesem Zweck ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36 
"An der Maxanlage" ÄNDERUNG mit integriertem Grünordnungsplan der Stadt Weißenburg ge-
plant. 

Für unser beratendes Ingenieurbüro bestand die Aufgabe, die schallschutztechnische Verträglich-
keit des Vorhabens mit den umliegenden schützenswerten Nutzungen zu untersuchen und zu be-
werten, sowie geeignete Festsetzungen für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu erarbeiten. 

1.1 Ergebnis 

1.1.1 Einwirkungen auf das Plangebiet 

1.1.1.1 Verkehrslärm 

An den Immissionsorten im Plangebiet werden die Orientierungswerte aus dem Beiblatt der DIN 
18005:2023-07 (55 dB(A)) tagsüber um mindestens 8 dB und nachts (45 dB(A)) um mindestens 5 dB 
unterschritten.  

Aufgrund der festgestellten Lärmeinwirkungen sind keine schallschutztechnischen Maßnahmen er-
forderlich. 

1.1.1.2 Anlagenlärm 

1.1.1.2.1 Lärmimmissionen an Gebäuden 

Als relevante Lärmimmissionen sind die Anlagenlärmimmissionen aus dem westlich des Umgriffes 
gelegenen Gewerbegebietes mit dem Betrieb der Firma OPmobility zu betrachten. Die Berechnun-
gen haben ergeben, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet für 
den Tagzeitraum von 55 dB(A) am und von 40 dB(A) für den Nachtzeitraum an der zukünftigen Be-
bauung um bis zu 6 dB überschritten werden. 

Aufgrund der vorliegenden Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm zur Tag- und 
zur Nachtzeit sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

1.1.1.2.2 Lärmimmissionen auf Freiflächen 

Als Obergrenze für das Vorliegen möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen auf Freiflächen kön-
nen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete und den Tagzeitraum von 60 dB(A) her-
angezogen werden, da in diesen Gebieten Wohnen regelmäßig zulässig ist. Diese werden im Umfeld 
der Wohnnutzungen nicht überschritten, so dass eine Erholungsfunktion auf diesen Freiflächen ge-
währleistet ist. 
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51.1.1.3 Schallschutzmaßnahmen 

1.1.1.3.1 Aktiver Lärmschutz 

Aufgrund der städtebaulichen Situation ist eine aktive Lärmschutzeinrichtung (Lärmschutzwall-, -
wand oder Kombination von beidem) im zentrumsnahen Bereich nicht mit ausreichender Länge und 
Höhe realisierbar, um die Gewerbelärmimmissionen aus dem westlich des Umgriffes gelegenen Ge-
werbegebiet ausreichend abzuschirmen. 

Um Pegelminderungen zumindest für den Freibereich und für Immissionsorte im Erdgeschoß der 
zukünftigen Bebauung zu erreichen, wird eine aktive Lärmschutzeinrichtung entlang der westlichen 
Grenze des Umgriffes vorgesehen. Eine Verlängerung der Lärmschutzeinrichtung von Nordwesten 
nach Osten entlang der nördlichen Grenze des Umgriffes wurde verworfen, da die Verlängerung 
lediglich im Erdgeschoß der Nordfassaden der zukünftigen Bebauung merkbare Pegelminderungen 
generieren würde, sich jedoch aufgrund der Erschließung der zukünftigen keine öffenbaren Fenster 
von Aufenthaltsräumen im Sinne der TA Lärm ergeben werden und in den Obergeschossen keine 
wahrnehmbaren Pegelminderungen erreicht werden können. 

Mit, im Nahbereich vor einer geplanten Bebauung angeordnete Lärmschutzwänden kann bei Städ-
tebaulich vertretbaren Höhen (H = 2,5 m) keine wirksame Abschirmung erreicht werden (s. An-
lage 1.7 dieses Berichtes). 

Entlang der des mit dem Planzeichen " " gekennzeichneten Bereiches ist daher eine ak-
tive Schallschutzeinrichtung mit einer Höhe von H = 3,0 m über Oberkante Rohboden der Bebauung 
auf der Teilfläche 1 und einer Schalldämmung von DLSI,G ≥ 25 dB vorgesehen. Bestandteil der Schall-
schutzeinrichtung können auch Gebäude sein. 

Zum dauernden Aufenthalt von Menschen geeignete Räume sind in diesen Gebäuden nicht zulässig. 
Bezug der Bebauung innerhalb des Plangebietes ist erst ab Eintreten der schalltechnischen Wirk-
samkeit der aktiven Schallschutzeinrichtung zulässig. Die schalltechnische Wirksamkeit ist mit ab 
Vorliegen einer Schalldämmung von DLSI,G ≥ 25 dB gegeben.   

1.1.1.3.2 Baulicher Lärmschutz (architektonische Selbsthilfe) 

Beschreibung 

Da aus den vorbeschriebenen Gründen ein aktiver Lärmschutz die vollständige Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm nicht sicherstellen kann, sind Maßnahmen der architektonischen 
Selbsthilfe zu treffen. 

Das bedeutet, dass an der zukünftigen Bebauung Fenster von Haupträumen an Fassaden mit Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte vermieden werden und/oder abschirmende Maßnahmen 
getroffen werden, welche sicherstellen, dass Überschreitungen vermieden werden und damit ge-
sunde Wohnverhältnisse vorliegen. 

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm /3/ an Immissionsorten an der hinzukommen-
den Bebauung ist sicherzustellen, da sich ansonsten Einschränkungen für die bestehenden gewerb-
lichen Anlagen ergeben. 

Um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte, die außen 0,5 m vor den geöffneten Fenstern zu mes-
sen sind, zu ermöglichen, können die nachstehend beschriebenen Maßnahmen ergriffen werden. 
Dabei ist auszuschließen, dass Abschirmungen nicht verschieblich oder entfernbar ausgebildet wer-
den. Es ist hier ebenfalls zu gewährleisten, dass die vor den schutzbedürftigen Räumen angeordne-
ten Volumina keinen Aufenthaltsraum im Sinne der BayBO bilden. 
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bare Fenster (Festverglasung) vorgesehen werden, sofern eine Be-
lüftung über ein weiteres Fenster an einer ruhigen Gebäudeseite möglich ist, oder ein ausreichender 
Luftwechsel (Grundlüftung und mindestens Nennlüftung) sichergestellt ist. Richtlinienbedingt ergibt 
sich dann an der lauten Gebäudeseite dann kein Immissionsort. 

Es sind daher im Rahmen der baurechtlichen Vorgaben folgende Schallschutzmaßnahmen zu tref-
fen: 

Aufgrund der auch nach Errichtung der aktiven Lärmschutzeinrichtung noch vorliegenden Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind Abschirm-Maßnahmen an den Gebäude 
bzw. Maßnahmen zur Vermeidung von Immissionsorten im Sinne der TA Lärm erforderlich. 

Daher ist zu empfehlen, Grundrisse so zu orientieren, dass öffenbare Fenster eines Aufenthaltsrau-
mes nicht ausschließlich an lärmbeaufschlagten Gebäudeseiten angeordnet werden müssen. Falls 
dies nicht realisiert werden kann, ist durch geeignete Maßnahmen, z. B. zentrale oder dezentrale 
Lüftungsanlagen sicherzustellen, dass eine ausreichende Belüftbarkeit in schutzbedürftigen Räu-
men sichergestellt ist, bzw. durch die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen die Beurteilungspe-
gel vor den geöffneten Fenster soweit reduziert werden, bis keine Überschreitungen der Immissi-
onsrichtwerte vorliegen.

An den Gebäuden können bei geeigneter Grundrissgestaltung durch Maßnahmen wie teilverglaste Bal-
kone oder Loggien, Balkonfassaden (siehe Abbildung 2) oder vergleichbare Schallschutzvorbauten 
oder Maßnahmen (Abbildung 3) ist sicherzustellen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm /3/ 
an den Messpunkten außen 0,5 m vor den geöffneten Fenstern des abzuschirmenden Aufenthalts-
raumes zu messen sind, nicht überschritten werden. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass Abschirmungen nicht verschieblich oder entfernbar ausgebildet 
werden dürfen. Es ist hier ebenfalls sicherzustellen, dass die vor den schutzbedürftigen Räumen 
angeordneten Volumina keinen Aufenthaltsraum im Sinne der BayBO bilden. 

. 

Abbildung 1: Beispiel: teilverglaste Balkone, teilverglaste Loggien oder Kastenfenster die über eine Teilverglasung vor 
dem inneren Fenster des schutzbedürftigen Aufenthaltsraumes verfügen, die nicht geöffnet oder 
entfernt werden kann und so dimensioniert ist, dass 0,5 m vor dem geöffneten inneren Fenster bzw. der 
geöffneten inneren Fenstertüre gemessen werden kann 
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Abbildung 2:  Beispiel Balkonfassade, verglaste Loggia, Innenansicht /30/ 

Es ist jedoch zu beachten, dass unterschiedlich große und teilweise geringe Öffnungsanteile erforder-
lich sind. Die Öffnungsanteile können durch zusätzliche Absorberflächen in den Vorbauten erhöht 
werden. 

Abbildung 3:  Beispiel Balkonfassade /30/ 
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8Umsetzung in Grundrissen 

Abbildung 4: Schalltechnisch optimierte Grundrisse Reihenhäuser, First-
richtung 

Legende: Grundriss: festverglastes Fenster oder Fenstertüre eines Aufenthaltsraumes 

öffenbares Fenster oder Fenstertüre eines Aufenthaltsraumes oder Fenstertüre eines 
Aufenthaltsraumes (z. B. "Schöneberger Fenster", Dreiecksfenster" etc) 
nicht gekennzeichnet: Fenster von Nebenräumen (keine schutzbedürftigen Aufenthaltsräume)

1.1.2 Auswirkungen auf die Umgebung 

1.1.2.1 Anlagenlärm 

Als relevante Zusatzbelastung im Sinne der TA Lärm sind die PKW-Stellplätze im Nordwesten des 
Plangebietes zu betrachten. Es ergeben sich in der Umgebung übliche Überschreitungen des Spit-
zenpegelkriteriums der TA Lärm. Diese sind situationstypisch und liegen innerhalb des entsprechend 
BayVGH, 15. Senat, Urteil vom 25.11.2004, Aktenzeichen 15 B 03.245 hinzunehmenden Bereichs. 

1.1.2.2 Verkehrslärm 

Die Berechnungen im Rahmen der Verkehrsuntersuchung /35/ haben ergeben, dass aus dem planungs-
bedingten zusätzlichen Verkehrsaufkommen maximal 157 Kfz-Fahrbewegungen ergeben (Berechnung 
entsprechend Hessischer VGH, Beschluss vom 17.08.2017 - 4C 2760/16.N). Damit wird die sich aus 
dem Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17.08.2017 - 4C 2760/16.N ergebende 
Bagatellgrenze von 200 Kfz Fahrbewegungen, ab der nicht mehr davon ausgegangen werden kann, 
dass der planungsbedingte Zusatzverkehr relevant zu einer Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen 
beiträgt, deutlich unterschritten. Auf eine detaillierte Ermittlung der planungsbedingten Verkehrslär-
mimmissionen wurde daher verzichtet. 

Keine Fenster 

Gaube mit Festverglasung nach Westen 
und Norden, Öffnungsflügel nach Osten 

"Schöneberger Fenster" (s. Abbildung 1)
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91.1.3 Festsetzungsvorschläge 

In der Satzung zum Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von abstrakten und konkreten Festsetzungen nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu 
treffen. 

Wenn die nachfolgenden Empfehlungen für die Satzung und Begründung zum Bebauungsplan über-
nommen werden, bestehen aus schalltechnischer Sicht gegen den Bebauungsplan keine Bedenken. 

Festsetzungsvorschläge für den Bebauungsplan (kursiv): 

1. Für das Plangebiet wurde von abConsultants GmbH, 92648 Vohenstrauß, Tel. 09656/914399-20 
eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Der erarbeitete schalltechnische Bericht 
Nr. 2274_4 in der Fassung vom 25.03.2026 liegt der Begründung der Bebauungsplanänderung 
bei und wird Bestandteil der Festsetzungen 

2. Entlang des, mit dem Planzeichen " " gekennzeichneten Bereiches ist eine aktive 
Schallschutzeinrichtung mit einer Höhe von H = 3,0 m über Oberkante Rohboden der Bebauung 
auf der Teilfläche 1 und einer Schalldämmung von DLSI,G ≥ 25 dB errichten. Bestandteil der Schall-
schutzeinrichtung können auch Gebäude sein. 
Zum dauernden Aufenthalt von Menschen geeignete Räume sind in diesen Gebäuden nicht zu-
lässig. Bezug der Bebauung innerhalb des Plangebietes ist erst ab Eintreten der schalltechni-
schen Wirksamkeit der aktiven Schallschutzeinrichtung zulässig. Die schalltechnische Wirksam-
keit ist mit ab Vorliegen einer Schalldämmung von DLSI,G ≥ 25 dB gegeben. 

3. An den, in der Anlage Schallschutz zum Planteil mit dem Planzeichen " " gekenn-
zeichneten Fassadenabschnitten dürfen keine öffenbaren Fenster von schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen nach DIN 4109-1:2018-01 Punkt 3.16 angeordnet werden. 

4. Abweichend von den Festsetzungen unter Ziff. 2 sind lüftungstechnisch notwendige Fenster von 
Aufenthaltsräumen in Fassadenabschnitten, die in der Anlage Schallschutz zum Bebauungsplan 
gekennzeichnet sind zulässig, wenn im Einzelfall nachgewiesen ist, dass am betroffenen Fenster 
der Beurteilungspegel der Anlagenlärmimmissionen zur Tagzeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) einen 
Pegel von Lr = 55 dB(A) und zur Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) einen Pegel von Lr = 40 dB(A) 
nicht überschreitet. 

5. Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen an 
den in der Anlage Schallschutz gekennzeichneten Gebäudeseiten sind technische Vorkehrungen 
zum Schutz vor Außenlärm entsprechend der bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 Schall-
schutz im Hochbau vorzusehen. Der Nachweis ist nach DIN 4109-2:2018-01 zu führen. 

6. Die Raumbe- und -entlüftung muss so dimensioniert sein, dass bei vollständig geschlossenem 
Fenster bzw. Fenstertüre die Nennlüftung (notwendige Lüftung zur Sicherstellung der hygieni-
schen Anforderungen sowie des Bautenschutzes bei Anwesenheit der Nutzer (Normalbetrieb)) 
gewährleistet ist. 
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10Hinweise: 

Der Nachweis des Schallschutzes ist durch ein qualifiziertes Fach-
büro zu erstellen und im Rahmen des Baugenehmigungs- bzw. Genehmigungsfreistellungsverfahrens 
vorzulegen. 

Die Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Beurteilungspegel der Anlagenlärmimmissionen 
sowie die relevanten Immissionsorte können der schalltechnischen Untersuchung 2274_3 des Büros 
abConsultants zum Bebauungsplan vom 20.02.2026 entnommen werden. In der Anlage Schallschutz 
zum Bebauungsplan sind diejenigen Gebäudeseiten für welche Schallschutzmaßnahmen zu treffen 
sind, geschoßweise angegeben.

Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten Normen und Regelwerke können zusam-
men mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung Wei-
ßenburg i. Bay., Marktplatz 19, 91781 Weißenburg i. Bay. an Werktagen eingesehen werden. Die 
Regelwerke sind auch beim Deutschen Patentamt archivmäßig hinterlegt. 

1.1.4 Vorschläge für die Begründung 

Für die Begründung zum Bebauungsplan schlagen wir folgende Formulierungen (kursiv) vor: 

Einwirkungen auf das Plangebiet 

Verkehrslärm 

An den Immissionsorten im Plangebiet werden die Orientierungswerte aus dem Beiblatt der DIN 
18005:2023-07 (55 dB(A)) tagsüber um mindestens 8 dB und nachts (45 dB(A)) um mindestens 5 dB 
unterschritten.  

Aufgrund der festgestellten Lärmeinwirkungen sind keine schallschutztechnischen Maßnahmen er-
forderlich. Freibereiche im Umfeld der Wohnnutzungen innerhalb des Umgriffes sind ausreichend vor 
Verkehrslärmeinwirkungen geschützt. 

Anlagenlärm 

Als relevante Lärmimmissionen sind die Anlagenlärmimmissionen aus dem westlich des Umgriffes 
gelegenen Gewerbegebietes mit dem Betrieb der Firma OPmobility zu betrachten. Die Berechnungen 
haben ergeben, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet für den 
Tagzeitraum von 55 dB(A) am und von 40 dB(A) für den Nachtzeitraum an der zukünftigen Bebauung 
um bis zu 6 dB überschritten werden. 

Aufgrund der vorliegenden Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm zur Tag- und zur 
Nachtzeit sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Als Obergrenze für das Vorliegen möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen auf Freiflächen können 
die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete und den Tagzeitraum von 60 dB(A) herange-
zogen werden, da in diesen Gebieten Wohnen regelmäßig zulässig ist. Diese werden im Umfeld der 
Wohnnutzungen nicht überschritten, so dass eine Erholungsfunktion auf diesen Freiflächen gewähr-
leistet ist. 
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11Schallschutzmaßnahmen 

Aufgrund der städtebaulichen Situation ist eine aktive Lärmschutz-
einrichtung (Lärmschutzwall-, -wand oder Kombination von beidem) im zentrumsnahen Bereich 
nicht mit ausreichender Länge und Höhe realisierbar, um die Gewerbelärmimmissionen aus dem 
westlich des Umgriffes gelegenen Gewerbegebiet ausreichend abzuschirmen. 

Um Pegelminderungen zumindest für den Freibereich und für Immissionsorte im Erdgeschoß der zu-
künftigen Bebauung zu erreichen, wird eine aktive Lärmschutzeinrichtung entlang der westlichen 
Grenze des Umgriffes vorgesehen. Eine Verlängerung der Lärmschutzeinrichtung von Nordwesten 
nach Osten entlang der nördlichen Grenze des Umgriffes wurde verworfen, da die Verlängerung le-
diglich im Erdgeschoß der Nordfassaden der zukünftigen Bebauung merkbare Pegelminderungen 
generieren würde, sich jedoch aufgrund der Erschließung der zukünftigen keine öffenbaren Fenster 
von Aufenthaltsräumen im Sinne der TA Lärm ergeben werden und in den Obergeschossen keine 
wahrnehmbaren Pegelminderungen erreicht werden können. 

Innerhalb der mit dem Panzeichen " " gekennzeichneten Flächen ist daher eine aktive 
Schallschutzeinrichtung mit einer Höhe von H = 3,0 m über Oberkante Rohboden der Bebauung auf 
der Teilfläche 1 und einer Schalldämmung von DLSI,G ≥ 25 dB vorgesehen. Bestandteil der Schall-
schutzeinrichtung können auch Gebäude sein. 

Zum dauernden Aufenthalt von Menschen geeignete Räume sind in diesen Gebäuden nicht zulässig. 
Bezug der Bebauung innerhalb des Plangebietes ist erst ab Eintreten der schalltechnischen Wirksam-
keit der aktiven Schallschutzeinrichtung zulässig. Die schalltechnische Wirksamkeit ist mit ab Vorlie-
gen einer Schalldämmung von DLSI,G ≥ 25 dB gegeben. 

Baulicher Lärmschutz (architektonische Selbsthilfe) 

Da aus den vorbeschriebenen Gründen ein aktiver Lärmschutz die vollständige Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm nicht sicherstellen kann, sind Maßnahmen der architektonischen 
Selbsthilfe zu treffen. 

Das bedeutet, dass an der zukünftigen Bebauung Fenster von Haupträumen an Fassaden mit Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte vermieden werden und/oder abschirmende Maßnahmen ge-
troffen werden, welche sicherstellen, dass Überschreitungen vermieden werden und damit gesunde 
Wohnverhältnisse vorliegen. 

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm an Immissionsorten an der hinzukommenden 
Bebauung ist sicherzustellen, da sich ansonsten Einschränkungen für die bestehenden gewerblichen 
Anlagen ergeben. 

Um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte, die außen 0,5 m vor den geöffneten Fenstern zu mes-
sen sind, zu ermöglichen, können die nachstehend beschriebenen Maßnahmen ergriffen werden. Da-
bei ist auszuschließen, dass Abschirmungen nicht verschieblich oder entfernbar ausgebildet werden. 
Es ist hier ebenfalls zu gewährleisten, dass die vor den schutzbedürftigen Räumen angeordneten 
Volumina keinen Aufenthaltsraum im Sinne der BayBO bilden. 

Grundsätzlich können an lauten Gebäudeseiten auch nicht öffenbare Fenster (Festverglasung) vor-
gesehen werden, sofern eine Belüftung über ein weiteres Fenster an einer ruhigen Gebäudeseite 
möglich ist, oder ein ausreichender Luftwechsel (Grundlüftung und mindestens Nennlüftung) sicher-
gestellt ist. Richtlinienbedingt ergibt sich dann an der lauten Gebäudeseite dann kein Immissionsort.
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12Auswirkungen auf die Umgebung 

Anlagenlärm 

Als relevante Zusatzbelastung im Sinne der TA Lärm sind die PKW-Stellplätze im Nordwesten des 
Plangebietes zu betrachten. Es ergeben sich in der Umgebung übliche Überschreitungen des Spitzen-
pegelkriteriums der TA Lärm. Diese sind situationstypisch und liegen innerhalb des entsprechend 
BayVGH, 15. Senat, Urteil vom 25.11.2004, Aktenzeichen 15 B 03.245 hinzunehmenden Bereichs. 

Verkehrslärm 

Die Berechnungen im Rahmen der Verkehrsuntersuchung haben ergeben, dass aus dem planungsbe-
dingten zusätzlichen Verkehrsaufkommen maximal 157 Kfz-Fahrbewegungen ergeben (Berechnung 
entsprechend Hessischer VGH, Beschluss vom 17.08.2017 - 4C 2760/16.N). Damit wird die sich aus 
dem Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17.08.2017 - 4C 2760/16.N ergebende Ba-
gatellgrenze von 200 Kfz Fahrbewegungen, ab der nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass 
der planungsbedingte Zusatzverkehr relevant zu einer Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen beiträgt, 
deutlich unterschritten.

Büroleiter Fachlich verantwortlich Gegengelesen 

Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bartl Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bartl M.Eng. Matthias Lutter 

Datum: 25.03.2026 Datum: 25.03.2026 Datum: 25.03.2026 

Eine auszugsweise Wiedergabe, Veröffentlichung oder Weitergabe dieses Berichtes ist nur mit Zustimmung des Autors 
zulässig. Ausgenommen sind Auslegungszwecke im Rahmen des Bebauungsplan-Aufstellungsverfahrens. 
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132 Situation und Aufgabenstellung 

2.1 Vorbemerkung 

Die Firma Max Netter GmbH plant den Neubau von Reihenhäusern und Doppelhäusern bzw. Einzel-
häusern auf dem Grundstück, Fl.-Nrn. 1430, 1445 und 1433, Stadt und Gemarkung Weißenburg i. 
Bay. Zu diesem Zweck ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36 "An der Maxanlage" ÄNDE-
RUNG mit integriertem Grünordnungsplan der Stadt Weißenburg geplant. 

Für unser beratendes Ingenieurbüro bestand die Aufgabe, die die schallschutztechnische Verträg-
lichkeit des Vorhabens mit den umliegenden schützenswerten Nutzungen zu untersuchen und zu 
bewerten, sowie geeignete Festsetzungen für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu erarbei-
ten. 

2.2 Örtliche Situation 

Das geplante Vorhaben liegt Umgriff 
des Bebauungsplanes Nr. 36 der 
Stadt Weißenburg i. Bay. Der Bebau-
ungsplan weist eine Fläche für einen 
Gartenbaubetrieb und im Südosten 
zwei Teilflächen als Allgemeines 
Wohngebiet (WA-Gebiet) aus. 

Der aktuelle Flächennutzungsplan 
weist ein allgemeines Wohngebiet 
(WA) aus. 

Das Plangrundstück wird durch die 
Straße "Maxanlage" im Süden, durch 
den Gewerbebetrieb der Fa. OPmobi-
lity im Westen und Nordwesten und 
im Weiteren durch bestehende be-
baute Wohnbauflächen, die als allge-
meines Wohngebiet eingestuft wer-
den, begrenzt. 

Bei der Straße "Maxanlage" handelt es sich um eine untergeordnete, wenig befahrene Ortsstraße. 
Weitere Straßen sind mit der Niederhofener Straße ca. 80 m südöstlich, der Eichstätter Straße ca. 
160 m südwestlich, der nördlichen Ringstraße ca. 165 m südwestlich, der Jahnstraße ca. 220 west-
lich sowie der Bundesstraße B2 zu berücksichtigen, wobei die Bundesstraße entfernungsbedingt, 
nur einen untergeordneten Anteil zu den Verkehrslärmimmissionen beiträgt. 

Abbildung 5: Bebauungsplan Nr. 36, aktueller Stand 
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142.3 Genehmigungssituation 

Für den schalltechnisch relevanten Betrieb der Fa. OPmobility, 
welcher für die bestehenden Immissionsorte südöstlich des Gewerbegebietes die Pegelbestim-
mende Schallquelle darstellt, liegen eine schalltechnische Untersuchung (/39/) sowie die vier Ge-
nehmigungsbescheide /40/, /41/, /42/, /43/ sowie die Bauantragsunterlagen /44/ vor. 

In den vorgenannten Unterlagen sind folgende Immissionsorte,  deren Gebietseinstufung und Im-
missionsrichtwerte bzw. Immissionsrichtwertanteile angegeben: 

Quelle Jahr Immissionsorte Gebiet IRW / IRWA 

Tag Nacht 

/39/ 08.2005 1421/6 WA 551 / 2 401

1463 WA 551 401

1467 WA 551 401

1468/1 WA 551 401

/40/ 09.2005 1421/6 WA 551 401

1463 WA 551 401

1467 WA 551 401

1468/1 WA 551 401

/41/ 06.2008 1421/5 MI 543 392

/42/ 06.2016 1463 WA 49 - 

1437/6 WA 49 - 

/43/ 09.2019 1421/6 MI4 601 / 2 451 / 2

1421/7 MI4 601 451

1421/8 MI4 601 451

1421/9 MI4 601 451

1421/10 MI4 601 451

1421/12 MI4 601 451

1421/15 MI4 601 451

1425 MI4 601 451

1427 MI4 601 451

/44/ 30.01.2025 1421/8 WA4 493 343

1421/9 WA4 493 343

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte und Immissionsrichtwertanteile OPmobility aus schalltechnischer 
Untersuchung und verschiedenen Genehmigungsbescheiden 

1 Immissionsrichtwert nach 6.1 der TA Lärm, einzuhalten durch die Summe aller einwirkenden Anlagenlärmimmissionen 
2 Im Weiteren wird die Einstufung als Mischgebiet aus /43/ zugrunde gelegt. 
3 Immissionsrichtwertanteil für das genehmigte Bauvorhaben 
4 Schutzwürdigkeit entsprechend des jeweiligen Bescheides 
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Abbildung 6: Luftbild mit Plangebiet /28/ 
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Abbildung 7: Auszug aus Flächennutzungsplan /24/ ohne Maßstab 

2.4 Aufgabenstellung 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind die Lärmeinwirkungen auf das Plangebiet zu 
ermitteln und zu bewerten. 

Weiterhin sind die Auswirkungen der Planung auf die Umgebung des Plangebietes zu untersuchen. 

Es sind, soweit möglich, geeignete Maßnahmen zu erarbeiten, die gesunde Wohnverhältnisse inner-
halb des Plangebietes sicherstellen. Weiterhin sind erforderlichenfalls Maßnahmen zu erarbeiten, 
die sicherstellen, dass die umliegenden gewerblichen Nutzungen nicht im Bestand gefährdet wer-
den. 
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172.5 Beschreibung des geplanten Vorhabens 

Auf dem Plangrundstück ist die Er-
richtung von 21 Stadthäusern sowie 
28 PKW-Stellplätzen westlich der zu-
künftigen Bebauung geplant. 

2.6 Vorgehensweise 

Im Rahmen der hier vorliegenden 
Untersuchung wird ein digitales Re-
chenmodell erstellt. Sofern die je-
weilige Rechenvorschrift dies zu-
lässt, wird mit spektral aufgelösten 
Schallleistungspegeln gerechnet. 
Die Berechnung der Schallausbrei-
tung erfolgt dabei richtlinienabhän-
gig ebenfalls spektral. 

Im vorliegenden Fall ist das westlich 
und nordwestlich gelegene Gewer-
begebiet mit dem Betrieb der Fa. 
OPmobility als schalltechnisch rele-
vante Quelle hinsichtlich der Anla-
genlärmeinwirkungen entsprechen 
TA Lärm zu betrachten. Mit der ge-
planten Bebauung ergeben sich im-
missionsorte, näher als bisher an 
den Bestandsbetrieb der Fa. OPmo-
bility heranrücken. 

Für den Betrieb der Fa. OPmobility 
und deren Vorgänger liegen die un-
ter Kapitel 2.3 dieses Berichtes aufgeführte schalltechnische Untersuchung sowie vier Genehmi-
gungsbescheide mit Angaben zu Immissionsorten, Gebietseinstufungen und Immissionsrichtwerten 
vor. 

Da keine vollständige Bestandsaufnahme der Bestandsbetriebe vorliegt, wird im Rahmen der Un-
tersuchung das Gewerbegebiet mittels einer Flächenschallquelle in einer Höhe von H = 4,0 m über 
Gelände abgebildet. Für die Flächenschallquelle wurde eine Richtwirkung modelliert, mit welcher 
sich an den Bestandsimmissionsorten Fl.-Nrn. 1467, 1463, 1437/6, 1473/4, 1432, 1427 und 1421/6 
die Immissionsrichtwerte der TA Lärm ausgeschöpft werden. 

In einem zweiten Schritt wird die zukünftige Bebauung in das Rechenmodell eingefügt und die Be-
urteilungspegel der Anlagenlärmimmissionen an den jeweiligen Gebäudeseiten berechnet. 

Die prognostizierten Beurteilungspegel werden den jeweiligen Richtwerten der TA Lärm gegenüber-
gestellt und bewertet, um eine Abwägbarkeit der im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu er-
möglichen. 

Für die Verkehrslärmimmissionen werden die Beurteilungspegel an allen Gebäudeseiten der zukünf-
tigen Bebauung ermittelt, und den Orientierungswerten aus dem Beiblatt zu DIN 18005 gegenüber-
gestellt. 

Das vorhabenbedingte Verkehrsaufkommen wurde im Rahmen der Verkehrsuntersuchung /35/ er-
mittelt und bleibt deutlich unter der Bagatellgrenze aus /32/ und erfordert daher keine rechnerische 
Berücksichtigung. 

Abbildung 8: Bebauungsplanvorentwurf /25/ 
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183 Grundlagen 

3.1 Gesetzliche Grundlagen 

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. 
I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 348) geändert worden ist 

/2/ Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 
(GVBl. S. 657), durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 667) und durch § 3 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 699) geändert worden ist 

3.2 Rechtsvorschriften 

/3/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) Vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
in Kraft getreten am 8. Juni 2017 

/4/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) V. v. 12.06.1990 BGBl. I S. 1036; zuletzt geändert durch 
Artikel 1 V. v. 04.11.2020 BGBl. I S. 2334 

/5/ Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom 03.08.1988, Nr. II B 8-
4641.1-001/87 „Vollzug des Baugesetzbuches und des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; Be-
rücksichtigung des Schallschutzes im Städtebau - Einführung der DIN 18005 - Teil 1“ 

/6/ Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 4. Februar 1997 (BGBl. I S. 172, 
1253), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2329) geändert 
worden ist (24. BImSchV) 

/7/ Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, Schreiben IIB5-4641-002/10, 
„Lärmschutz in der Bauleitplanung“ 

/8/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 2019 - RLS-19 (VkBl. 2019, Heft 20, lfd. 
Nr. 139, S. 698 

/9/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS 90, Ausgabe 1990, Stand: April 1990 

/10/ Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraße in der Baulast des Bundes - 
VLärmSchR 97 - vom 02.06.1997 

/11/ ZTV-Lsw 22, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung 
von Lärmschutzwänden an Straßen (ZTV-Lsw 22), Forschungsgruppe für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf, FGSV Verlag GmbH, 11.2022 

/12/ Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr über den 
Vollzug des Art. 81a Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO); Bayerische Technische 
Baubestimmungen (BayTB) vom 7. Oktober 2025 (BayMBl. Nr. 480) 

/13/ Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB) Ausgabe November 2025 
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193.3 Normative Grundlagen 

/14/ DIN 1320:2009-12 „Akustik - Begriffe“ 

/15/ DIN ISO 9613-2:1999-10 „Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: 
Allgemeines Berechnungsverfahren“ 

/16/ DIN 18005:2023-07, "Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Planung" 

/17/ DIN 18005-1:2023-07 Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1 - Schalltechnische Orientierungs-
werte für die städtebauliche Planung 

/18/ DIN EN 12354-4:2017-11 „Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäu-
den aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie“ 

/19/ VDI 2571:1976-08 „Schallabstrahlung von Industriebauten“, zurückgezogen 2006-10, der VDI 
empfiehlt die Anwendung der DIN EN 12354-4 (2017-11) 

/20/ VDI 2714:1988-01 „Schallausbreitung im Freien“, zurückgezogen 2006-10; der VDI empfiehlt 
die Anwendung der DIN ISO 9613-2 (1999-10) 

/21/ VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, Stand: Au-
gust 1987 

/22/ DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz“ im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ 

/23/ DIN 4109-2:2018-02 „Schallschutz“ im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung 
der Anforderungen“

3.4 Planerische Grundlagen 

/24/ Auszug aus Flächennutzungsplan der Stadt Weißenburg, Stadt Weißenburg, per E-Mail vom  

/25/ Bebauungsplanentwurf, Stand 26.09.2024 

/26/ Digitaler Katasterauszug, Digitales Geländemodell, Digitales Gebäudemodell: Vermessungs-
verwaltung Bayern  

3.5 Verwendete Software 

/27/ Software SoundPLAN der Firma SoundPLAN GmbH, Stand siehe Anlage 3 

3.6 Sonstige Grundlagen 

/28/ Google MAPS, Google Earth 

/29/ Kötz, Zeitschrift für Lärmbekämpfung, 1/2004, S. 21 

/30/ Balkonfassade: http://www.baulinks.de/webplukannn/2014/1465.php4 

/31/ Lärmschutzbaukasten – Schiebeläden, Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung 

/32/ Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17.08.2017 - 4C 2760/16.N 

/33/ Beschluss des VHG Baden-Württemberg vom 20.07.1995, Az. 3 S 3538/94 

/34/ Beschluss Az. 20 ZB 99.1359 des Bayerischen Verwaltungsgerichtes vom 11.06.1999 

/35/ Verkehrsuntersuchung "Ermittlung des planungsbedingten Kfz-Mehrverkehrs für die Ermitt-
lung der Verkehrslärmwerte nach RLS-19", Büro Stadt-Land-Verkehr, München, Bericht vom 
15.12.2023 

/36/ Bayerisches Landesamt für Statistik, Beiträge zur Statistik Bayerns, Heft 555, Regionalisierte 
Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2041 
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20/37/ https://www.baysis.bayern.de/internet/verdat/svz/zaehl-
stelle/index.html?zaehlstellennum-
mer=69319823&jahr=2021 

/38/ Teilfortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzepts Weißenburg i. Bay., Brenner Bernard In-
genieure GmbH, Aalen, Stand 08.04.2019 

/39/ Schalltechnische Untersuchung Nr. 22082005 / EW-295 "Auswirkungen des Lagerhallenneu-
baus auf die Zusatzbelastung durch Schallimmissionen ausgehend vom Fahrzeugverkehr auf 
dem Gelände der Dynamit Nobel Kunststoff GmbH", Fa. deBAKOM, 22.08.2005 

/40/ Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, Schreiben 53-a 2879 vom 10.06.2008, "Errichten ei-
ner Kaltlagerhalle Bauabschnitt I und II und eines Vordaches (BA III) auf den Grundstücken Flur-
Nrn. 1419, 1420/6 und 1421, Gemarkung Weißenburg 

/41/ Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, Schreiben 53-a 3294 vom 27.09.2008, "Errichtung 
einer Kaltlagerhalle auf dem Grundstück Flur-Nr.  1421, Gemarkung Weißenburg, Jahn-
straße 18" 

/42/ Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, Schreiben 53-a 4392 vom 15.06.2016, "Errichtung 
eines Löschwasserbehälters mit Pumpenzentrale auf dem Grundstück Flur-Nr.  1422/6, Gemar-
kung Weißenburg, Jahnstraße 12" 

/43/ Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, Schreiben a 4856 vom 22.11.2019, "Bauvorhaben 
der Firma Plastic Omnium Automotive Exteriors GmbH, Walter-Gropius-Straße 17, 80807 
München zur Errichtung einer Lagerhalle auf dem Grundstück Flur-Nr.  1421, Gemarkung Wei-
ßenburg, Jahnstraße 2a" 

/44/ BA 2024/110: Planunterlagen mit Bescheid 2024/110 der Stadt Weißenburg und Stellung-
nahme TUmw a 5630 vom 03.12.2024, Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen: "Erweite-
rung der bestehenden Lagerhalle" der Firma OPmobility mit, per E-Mail, Stadt Weißenburg 
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214 Anforderungen 

4.1 Gewerbelärm (Anlagenlärm (TA Lärm)) 

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche, sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche, wurde 
vom Gesetzgeber am 26.08.1998 die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) /3/ erlassen. Sie gilt - 
im Rahmen der Durchführung von Einzelbauvorhaben, unter Würdigung der in Kapitel 1 aufgeführ-
ten Ausnahmen - für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ 
unterliegen. 

In der TA Lärm /3/ vom 26.08.1998, welche die gesetzliche Basis zur Beurteilung der Lärmimmissio-
nen durch gewerbliche Nutzungen darstellt, sind folgende schalltechnische Immissionsrichtwerte 
für die Summe der Anlagenlärmimmissionen am jeweiligen Immissionsort angegeben: 

Gebietseinstufung Immissionsrichtwert 

Tag Nacht 

Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A) 

Reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 35 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA)  55 dB(A) 40 dB(A) 

Kern-/Misch-/Dorfgebiete (MK/MI/MD)  60 dB(A) 45 dB(A) 

Urbane Gebiete (MU) 63 dB(A) 45 dB(A) 

Gewerbegebiete (GE)  65 dB(A) 50 dB(A) 

Industriegebiete (GI) 70 dB(A) 70 dB(A) 

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte der TA Lärm /3/ 

Legende: 

Grau hinterlegte Tabellenzeilen: Daten im Rahmen der Untersuchung verwendet.

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum von 
22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, wobei zur Beurteilung nachts diejenige volle Nachtstunde heranzuziehen 
ist, die den lautesten Beurteilungspegel verursacht. 

Ein Zuschlag von 6 dB für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ist entsprechend Punkt 6.5 der TA 
Lärm /3/ für Krankenhäuser und Pflegeanstalten, reine und allgemeine Wohngebiete wie folgt zu 
berücksichtigen: 

An Werktagen:  06:00 Uhr bis 07:00 Uhr 
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr  

An Sonn- u. Feiertagen:   06:00 Uhr bis 09:00 Uhr 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

Die o. a. Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind durch die Summe aller am Immissionsort einwirken-
den Anlagengeräusche (Gesamtbelastung) einzuhalten. Vorhandene Vorbelastungen durch weitere 
vorhandene Anlagen sind daher zu berücksichtigen. 
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22Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die o. a. Richtwerte 
tagsüber um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 
20 dB(A) überschreiten. Bei seltenen Ereignissen betragen die Immissionsrichtwerte für alle Gebiete 
mit Ausnahme von Industriegebieten tagsüber 70 dB(A) und nachts 55 dB(A). Einzelne Geräusch-
spitzen dürfen diese Werte in Gewerbegebieten tagsüber um nicht mehr als 25 dB(A) und nachts 
um nicht mehr als 15 dB(A) überschreiten und in den übrigen Gebieten tags nicht um mehr als 20 
dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 

Der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag ist als nicht relevant anzusehen, wenn die von 
der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Nummer 
6 TA Lärm am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (TA Lärm, Num-
mer 2.2, VOR, siehe Anlage 1). 

Immissionsorte liegen im Einwirkungsbereich (EWB, siehe Anlage 1) einer Anlage, wenn die von der 
Anlage ausgehenden Geräusche einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) un-
ter dem Immissionsrichtwert liegt, der für die Flächen, in welchen der Immissionsort liegt, maßgeb-
lich ist, oder Geräuschspitzen verursachen, die den für deren Beurteilung maßgebenden Immissi-
onsrichtwert erreichen (TA Lärm, Nummer 3.2.1). 

Bei Geräuschübertragungen innerhalb von Gebäuden oder bei Körperschallübertragung betragen 
die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel für betriebsfremde schutzbedürftige Räume 
nach DIN 4109, Ausgabe November 1989, unabhängig von der Lage des Gebäudes in einem der in 
Nummer 6.1 unter Buchstaben a bis g genannten Gebiete tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A). 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte nicht mehr als 10 dB(A) über-
schreiten. Weitergehende baurechtliche Anforderungen bleiben unberührt. 

4.2 Verkehrslärm 

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 /16/,/17/ sind schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauli-
che Planung angegeben. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der 
Eigenart des betreffenden schutzwürdigen Gebietes verbundene Erwartung auf angemessenen 
Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. Darin sind die in Tabelle 3 aufgeführten Orientierungswerte 
für Lärmimmissionen angegeben: 

Gebietseinstufung Orientierungswerte 

Tag Nacht 

Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 50 dB(A) 40 dB(A) 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Campingplatzgebiete  55 dB(A) 45 dB(A) 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55dB(A) 55 dB(A) 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 dB(A) 45 dB(A) 

Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) 60 dB(A) 50 dB(A) 

Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE)  65 dB(A) 55 dB(A) 

Sonstige Sondergebiete 45 - 65 dB(A) 35 - 65 dB(A) 

Sonstige Sondergebiete soweit schutzbedürftig und je nach Nutzungsart Kein Orientierungswert ange-
geben 

Tabelle 3: Orientierungswerte DIN 18005 

Legende: 

Grau hinterlegte Tabellenzeilen: Daten im Rahmen der Untersuchung verwendet.

In diesem Zusammenhang gilt der Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr als Tagzeit und der Zeitraum 
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr als Nachtzeit. 

Beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen (auch Schienenwege, Eisen- u. 
Straßenbahn) wurde zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Juni 
1990 die „Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“, die 
sog. Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV - /4/ erlassen. 
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23Die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung können je-
doch auch außerhalb deren Anwendungsbereich als wichtiges Indiz 
für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärmimmissionen herangezogen 
werden. Verbindlich ist die Verkehrslärmschutzverordnung jedoch nicht, da sie nur für Neubauten 
bzw. die wesentliche Änderung von Verkehrswegen relevant ist: 

Gebietseinstufung Immissionsgrenzwerte

Tag Nacht 

Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 57 dB(A) 47 dB(A) 

Reine (WR) und Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS) 59 dB(A) 49 dB(A) 

Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) und Urbane Gebiet (MU) 64 dB(A) 54 dB(A) 

Gewerbegebiet (GE)  69 dB(A) 59 dB(A) 

Tabelle 4: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /4/ 

Analog zur DIN 18005 gilt als Tagzeit der Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr, als Nachtzeit der 
Zeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. 

Welche Lärmbelastung einem Wohngebiet unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren zugemu-
tet werden darf, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Die Orientierungswerte der DIN 
18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ lassen sich zur Bestimmung der zumutbaren Lärmbelastung 
eines Wohngebietes im Rahmen einer gerechten Abwägung lediglich als Orientierungshilfe heran-
ziehen (Beschluss vom 18.12.1990 BVerwG - 4 N 6.88 Buchholz 406.11 §1 BauGB Nr. 50 = BRS 50 Nr. 
25).

In der Verkehrslärmschutzverordnung wurden für verschiedene Gebietstypen die in Tabelle 4 ange-
gebenen Immissionsgrenzwerte festgelegt. 

Die Gebietstypen ergeben sich aus den Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige Flächen 
bzw. bauliche Anlagen im Außenbereich sind entsprechend ihrer jeweiligen Schutzbedürftigkeit zu 
beurteilen. Wochenendhausgebiete, Kleingartengebiete und Wohnbebauung im Außenbereich ist 
gem. /10/ wie ein Misch- und Dorfgebiet zu schützen.  

Bei den o.g. Immissionsgrenzwerten (IGW) der 16. BImSchV handelt es sich um Grenzwerte, nicht 
um Orientierungswerte. Werden die IGW überschritten, sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
Bei der Bestimmung des Lärmschutzumfangs müssen die Grenzwerte nicht voll ausgeschöpft sein, 
sie können nach Abwägung im Einzelfall unterschritten werden, kann dies mit vertretbarem Auf-
wand erreicht werden kann. 

Der aktive Schallschutz hat Vorrang vor dem passiven Schallschutz, d. h. Einschnitts-, Troglage, Lärm-
schutz-Wall / Lärmschutzwand oder Kombination aus beidem vor Schallschutzfenstern. Wenn die 
Kosten für den aktiven Schallschutz  außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen, 
kann dieser zugunsten des passiven Schallschutzes unterbleiben. Das Verhältnis zwischen Schutz-
zweck und Kostenaufwand ist je nach Einzelfall zu bestimmen. Auch eine Kombination aus aktivem 
und passivem Schallschutz ist denkbar. 

Die notwendigen (passiven) Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürftige Räume in baulichen An-
lagen in den o.g. Gebieten, die sich durch den Bau oder die wesentliche Änderung öffentlicher 
Straße oder Schienenwege ergeben, sofern die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV über-
schritten werden, sind durch die Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung - 24. BImSchV 
- vom 04.02.1997 geregelt. 

In der VDI 2719:1978-08 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ heißt es 
unteranderem im Kapitel „10.2 Lüftung über Fensteröffnungen“: Da Fenster in Spaltlüftungsstellung 
nur ein bewertetes Schalldämm-Maß Rw von ca. 15 dB erreichen, ist diese Lüftungsart nur bei einem 
A -bewerteten Außenpegel Lm ≤ 50 dB für schutzbedürftige Räume zu verwenden. Bei höherem Au-
ßengeräuschpegel ist eine schalldämmende, eventuell fensterunabhängige Lüftungseinrichtung not-
wendig. In jeder Wohnung ist dann mindestens ein Schlafraum oder ein zum Schlafen geeigneter 
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24Raum mit entsprechender Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Zur 
Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen genutzt werden, kann 
die Stoßlüftung verwendet werden /21/. 

4.3 Gesundheitsgefährdung 

Dauerhafte Lärmbelastungen können zu Gesundheitsproblemen führen. Dies ist mittlerweile un-
strittig. Strittig ist aber nach wie vor die Schwelle, ab wann Gesundheitsgefahren befürchtet werden 
müssen. Das Bundesverwaltungsgericht setzt diese Schwelle regelmäßig bei 60 dB(A) nachts und 
70 dB(A) tags an. Die Bezeichnung dB(A) beschreibt dabei einen gemittelten Dauerschallpegel in der 
Einheit Dezibel. Für die Beurteilung von Gesundheitsbeeinträchtigungen ist nicht nur der Dauer-
schallpegel, sondern auch der die Höhe und Anzahl der Spitzenpegel von Bedeutung. Neben den 
Gefahren von Gesundheitsbeeinträchtigungen kann die Belastung durch Lärm auch negative Konse-
quenzen für die Nutzbarkeit des (Wohn-) Eigentums haben. Die Rechtsprechung setzt die Schwelle 
zur Enteignung auch hier ebenfalls meist bei 60 dB(A) nachts und 70 dB(A) tags an.
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5 Berechnungen 

5.1 Anlagenlärm 

Die Berechnungssituation mit Eintrag der angesetzten Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen ist in den Lageplänen in der Anlage 1 ersichtlich. 

Die immissionsrelevanten Ausgangs- und Berechnungsdaten sind in den o. a. Anlagen für die einzelnen signifikanten Geräuschquellen aufgelistet. In 
der Anlage 4 dieser Untersuchung ist der Rechengang für die Berechnung der Beurteilungspegel an den einzelnen Immissionsorten wiedergegeben. 

Es wurden folgende schalltechnisch relevante Schallquellen berücksichtigt: 

Es wurden folgende schalltechnisch relevante Schallquellen berücksichtigt: 

Tabelle 5: Schallquellen, Details siehe Anlage 3, Tagesgänge siehe Tabelle 10 
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Tabelle 6: Tagesgänge 

Sofern verwendet sind Messdaten und deren Beschreibung, sowie die daraus gewonnenen Schallleistungspegel und die berücksichtigten Einwirkzei-
ten sind aus der Anlage 3 ersichtlich. 

Die Berechnungssituation mit Eintrag der angesetzten Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen ist in den Lageplänen in der Anlage 1 ersichtlich. 

Die immissionsrelevanten Ausgangs- und Berechnungsdaten sind in den o. a. Anlagen für die einzelnen signifikanten Geräuschquellen aufgelistet. In 
der Anlage 4 dieser Untersuchung ist der Rechengang für die Berechnung der Beurteilungspegel an den einzelnen Immissionsorten wiedergegeben. 
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27Zum Rechengang: 

Im verwendeten Rechenprogramm "SoundPLAN" /27/ können für 
Emittenten so genannte „Tagesgänge“ berücksichtigt werden. Hier kann die Einwirkzeit eines jeden 
Emittenten zu jeder Stunde des Tages angegeben werden, wobei die Einwirkzeit in Sekunden, Mi-
nuten oder Einheiten pro Stunde bzw. prozentual dargestellt werden kann. 

Aus den Einwirkzeiten für die jeweilige Teilzeit errechnet sich dann die Zeitkorrektur nach 

∆ 𝐿𝑇 = log (
𝑇𝐸

𝑇𝑖
) 𝑑𝐵

mit: 

TE = Einwirkzeit des Emittenten in der Teilzeit 

Ti = Dauer der Teilzeit (nach /3/, z.B. 2 Stunden in der Ruhezeit von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr). 

Die Einwirkzeiten berücksichtigen jeweils den ungünstigsten Betriebszustand 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt gemäß /3/, A 1.4 nach folgender Formel: 

r
r

j
0,1( L C + K + K + K )L = 10 lg [

1

T j

N
T 10 Aeq, j met T, j I, j R, j ]


  

1

mit 

r

j = 1

N

jT = T = 16 h  tags 

 = 1 h oder 8 h  nachts nach Maßgabe von  
Nummer /3/ 6.4 

Tj  Teilzeit j 

N    Zahl der gewählten Teilzeiten 
LAeq,j  Mittelungspegel während der Teilzeit Tj 
Cmet  meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2, 

 Entwurf Ausgabe September 1997, Gleichung (6)
KT,j  Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit nach 

 den Nummern /3/ A.2.5.2 (Prognose) oder /3/ A.3.3.5  
 (Messung) in der Teilzeit Tj

KI,j   Zuschlag für Impulshaltigkeit nach den Nummern 

 /3/ A.2.5.3 (Prognose) oder /3/ A.3.3.6 (Messung) in der 
 Teilzeit Tj

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfind- 

 lichkeit nach Nummer /3/ 6.5 in der Teilzeit Tj

Der Beurteilungspegel wird für die Beurteilungszeiten tags und nachts getrennt ermittelt. 

Die Immissionsorthöhe wird im Sinne eines Ansatzes "auf der sicheren Seite" mit der Oberkante der 
jeweiligen Fenster festgelegt. Die Immissionsorthöhe für nicht vermessene Gebäude wird für die 
Berechnungen mit der Software SoundPLAN /27/für das Erdgeschoss auf Geländehöhe +2,4 m, jedes 
weitere Stockwerk +2,8 m festgelegt. 

Abbildung 9: Beispiel: Emittentendokumentation in der Anlage 3: Schallquellen 

Name der Schallquelle

Name des Emissions-
spektrums der Quelle

Nr. des Tagesganges

Nr. des Emissionsspektrums 

Name des Tagesganges
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28Neben der Bezeichnung der Schallquelle sind in der Dokumenta-
tion in der Anlage 3kanne Lage des Schallquellenschwerpunktes, 
die Größe und die Zuschläge angegeben. Weiterhin ist, sofern vorhanden, das Oktavspektrum an-
gegeben. 

In der Spalte „Tagesgang“ ist die Bezeichnung des Datensatzes für die Verteilung der Lärmemissio-
nen auf die unterschiedlichen Tageszeiten angegeben. 

Die Nummer des Tagesganges ist in der Spalte "TG" ausgewiesen. Der Tagesgang ist aus der Tabelle 
6 ersichtlich. 

Die Tagesgänge bzw. Betriebszeiten werden bei Anlagenlärmberechnungen und im Sport- und Freizeit-

lärm verwendet, wenn Quellen nicht mit einer konstanten Schallleistung über 24 Stunden abstrahlen. 

Einige Bewertungsrichtlinien, wie die TA Lärm /3/, schreiben Ruhezeiten während des Tages vor, in 
denen Zuschläge auf die Teilpegel dieser Teilzeiten addiert werden müssen. Zuschläge für Zeiten mit 
erhöhter Empfindlichkeit werden entsprechend den Rechenvor-schriften (hier: Nr. 6.5 TA Lärm /3/) 
automatisch vom Rechenprogramm /27/ vergeben. 

Häufig wird, wie bei der TA Lärm nachts die lauteste Nachtstunde ausgewertet anstelle des Beurtei-
lungspegels über den ganzen Nachtzeitraum. 

Für jede Stunde ist deshalb die Information erforderlich, ob eine Schallquelle in Betrieb ist oder 
nicht, oder ob sie teilweise in Betrieb ist. Der Fall „teilweise in Betrieb“ kann unterschiedlich defi-
niert werden: 

Man kann sagen, eine Schallquelle ist zu 50 % in Betrieb oder 30 Minuten je Stunde, oder 1800 
Sekunden je Stunde. Wenn z. B. der Tagesgang in „Zahl der Ereignisse je Stunde“ angeben wird, 
bezieht sich der Emissionspegel auf die Einheit 1 Ereignis je Stunde (z. B. eine Fahrbewegung pro 
Stunde bei Parkplätzen oder LKW-Fahrten). 

Tagesgänge können in den nachfolgenden Einheiten angegeben sein: 

• Minuten / Stunde 
• Sekunden / Stunde 
• Einheiten / Stunde 
• % 
• dB 

Beim dB-Tagesgang werden die Werte grundsätzlich auf den Schallleistungspegel der Quelle aufad-
diert. Negative Werte bedeuten eine Reduktion, z. B. um -15 dB für nachts reduzierte Schallleistun-
gen.   

Weiterhin werden in der Dokumentation in der Anlage 3 die Daten der jeweiligen Schallquellen ein-
schließlich deren Oktavspektren angegeben, wobei Spektren auch als Terzspektren in die Berech-
nung eingehen. Für die Dokumentation werden diese in Oktavspektren umgerechnet. 

Nachfolgend sind angewandte Rechenverfahren und Richtlinien für die in der Anlage 3 aufgeführten 
Schallquellen beschrieben: 

5.2 Verkehrslärm 

Für das Planvorhaben wurde die Verkehrsuntersuchung /35/ zum planungsbedingten Verkehrsauf-
kommen erstellt. 

Für die Berechnung der Verkehrslärmemissionen der Straßen außerhalb des Umgriffes wurde die 
Verkehrsentwicklungskonzept der Stadt Weißenburg i. Bay. /38/ (Prognosehorizont 2035) herange-
zogen. 
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29Um die Verkehrslärmimmissionen aus der Bundesstraße 2, be-
rechnen zu können, wurden die Verkehrszahlen aus der aktuellen 
Verkehrszählung 2021 /37/ herangezogen und entsprechend /36/ mit einer dort angegebenen Be-
völkerungszunahme im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen mit einem Prognosefaktor von 1,025 
bis zum Jahr 2040 prognostiziert. 

Die Verkehrsdaten der einzelnen Verkehrswege sind der Anlage 3 dieses Berichtes zu entnehmen. 
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305.3 Schallausbreitung 

5.3.1 TA Lärm 

Die Berechnung der Lärmimmissionen wurde nach A 2.3 der TA Lärm /3/ als detaillierte Prognose 
mit Terzspektren durchgeführt. 

Für die Bodendämpfung wurde das Verfahren aus /15/, Punkt 7.3.2 verwendet. 

Für die meteorologische Korrektur wurde von einer Gleichverteilung der Windrichtungen ausgegan-
gen und der standortbezogene Korrekturfaktor für die Meteorologie mit C0 = 0 dB tagsüber und 
C0 = 0 dB nachts angesetzt.  

Zuschläge für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit werden entsprechend den Rechenvorschriften 
(hier: Nr. 6.5 TA Lärm) automatisch vom Rechenprogramm /21/ vergeben. 

5.3.2 Verkehrslärm 

Für die Verkehrslärmberechnungen wurden die Ausbreitungsbedingen entsprechend der jeweiligen 
Richtlinien (RLS 19) angewandt. 

Die Berechnungen zur Schallausbreitung sind in der Anlage 4 dokumentiert. 

6 Qualität und Sicherheit der Prognose 

Qualität der Eingangsdaten und der Modellierung:  

Der Unsicherheitsfaktor für die Prognose wird im Wesentlichen durch die Unsicherheit bei den Ein-
gangsgrößen und bei der Schallausbreitung bestimmt: 

- Unsicherheiten der Emission (Eingangsdaten) 

- Unsicherheiten der Transmission (Ausbreitung und Berechnungsmodell) 

Im vorliegenden Fall wurden die Eingangsdaten der Emission (Schallleistungspegel) aus aufgeführ-
ten Literaturangaben, vergleichbaren Projekten sowie eigenen Messungen unter Berücksichtigung 
der vorgesehenen Lärmminderungsmaßnahmen abgeleitet. 

Grundsätzlich wurden bei der Ermittlung der Schallemissionen konservative Ansätze im Hinblick ei-
ner oberen Abschätzung (worst case) berücksichtigt, z. B. Schallleistungspegel für die typisierende 
Vorbelastung, die nach dem derzeit praktizierten Stand der Lärmminderungstechnik deutlich über-
schritten werden. Die Gesamtbelastung der untersuchten Geräusche, angegeben als A-bewertete 
Mittelungspegel an den Immissionsorten, sind daher „auf der sicheren Seite liegend“ berechnet. 

Bei entsprechender baulicher Umsetzung der zugrundeliegenden Planung ist davon auszugehen, 
dass unter Berücksichtigung der o. g. Sicherheiten die hier herangezogenen Emissionskennwerte an 
der oberen Grenze der jeweiligen Vertrauensbereichsgrenzen. 

Die Qualität der aus Literaturstudien, Herstellerangaben sowie früheren Untersuchungen übernom-
menen Daten lässt sich dabei nur schwer allgemein quantifizieren, da hierzu nicht in jedem Fall Da-
ten vorliegen. Im Regelfall resultieren die schalltechnischen Daten jedoch aus einer Vielzahl von 
Emissions- und Immissionsmessungen, so dass die Genauigkeit der Daten mit wachsender Anzahl 

an Messdaten um den Faktor √𝑛 zunimmt. 

Darüber hinaus wurden bei vergleichbaren Projekten immer wieder aus Emissionsmessungen mit 
anschließender Schallausbreitungsberechnung ermittelte Beurteilungspegel mit aus Immissions-
messungen ermittelten Beurteilungspegeln für ausgewählte Immissionsorte verglichen. Da diese 
Vergleiche eine gute Übereinstimmung ergaben, ist davon auszugehen, dass die Emissionsanteile 
und damit auch die Immissionsanteile der verschiedenen Anlagenteile mit vertretbar geringer Un-
sicherheit behaftet sind. 
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31Statistische Sicherheit: 

Die Gesamtstandardabweichung einer rechnerischen Immissions-
prognose als statistisches Maß für die Qualität der Aussage lässt sich u. a. nach Veröffentlichungen 
des Landesumweltamtes Nordrheinwestfahlen aus nachfolgenden Teilunsicherheiten ermitteln. 

𝜎ges = √𝜎𝑡
2 + 𝜎prog

2  mit √𝜎𝑅
2 + 𝜎P

2

Dabei ist: 

𝜎ges Gesamtstandardabweichung 

𝜎t Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten 

𝜎prog Standardabweichung der Unsicherheit des schalltechnischen Ausbreitungs- bzw. Berech-

nungsmodells 

𝜎P Standardabweichung der Unsicherheit durch Produktionsstreuungen bei der Herstellung 
von Anlagen/Bauteilen etc. 

𝜎R Standardabweichung der Unsicherheit der Messverfahren zur Bestimmung der Emissions-
kennwerte 

Die angegebenen Zusammenhänge gelten nur unter der Annahme normalverteilter Immissionspe-
gel, die im Regelfall gerechtfertigt ist. Lage und Breite der Verteilungsfunktion wird dabei durch den 
ermittelten Beurteilungspegel Lr und 𝜎ges bestimmt. 

Die Standardabweichung der Unsicherheit der Eingabedaten liegt häufig zwischen 𝜎t = 1,3 dB für 
Messverfahren der Genauigkeitsklasse 1 und zwischen 𝜎t = 3,5 dB für Messverfahren der Genauig-
keitsklasse 2 und wird hier mit 2 dB angenommen, sofern in den zugrundeliegenden Quellen nicht 
anderes angegeben ist. 

Hinsichtlich Schallausbreitungsrechnung werden in DIN ISO 9613-2 geschätzte Abweichungen als 
tatsächliche Schwankung der Immissionspegel bei näherungsweise freier Schallausbreitung angege-
ben. Daraus lassen sich die Standardabweichungen für 𝜎prog wie folgt ableiten: 

Mittlere Höhe in m Abstand 

0 m – 100 m 100 m – 1000 m 

0 m – 5 m 𝜎prog = 1,5 dB 𝜎prog = 1,5 dB

5 m – 30 m 𝜎prog = 0,5 dB 𝜎prog = 1,5 dB

Tabelle 7: Standardabweichung 𝝈𝐩𝐫𝐨𝐠

Für typische Fälle lässt sich daraus eine Gesamtstandardabweichung 𝜎ges von etwa 2 dB ableiten.  

In Fällen bei denen als Eingangsdaten lediglich Mittelwerte und keine oberen Grenzwerte bzw. Ab-
schätzungen des Vertrauensbereiches herangezogen werden, lässt sich die Aussagesicherheit der 
Beurteilungspegel über die Gesamtstandardabweichung für maßgebliche Wahrscheinlichkeits-
Quartile (Signifikanzniveau) angeben. Für den Immissionsschutz ist dabei die obere Vertrauens-
grenze LO, unterhalb derer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit alle auftretenden Immissions- 
bzw. Beurteilungspegel liegen, maßgeblich. So liegen für normalverteilte Größen alle Pegel mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 90 % unterhalb: 

𝐿O = 𝐿m + 1,28 𝜎ges 𝑑𝐵

mit 

𝐿O obere Vertrauensgrenze des Beurteilungspegels 

𝐿m mittlerer Beurteilungspegel (als Prognose aus mittleren Emissionsdaten) 

𝜎ges Gesamtstandardabweichung 
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32Für den Fall, dass bereits emissionsseitig jeweils obere Abschät-
zungen im Sinne einer konservativen oder worst case-Betrach-
tung ausgegangen werden, entspricht der so prognostizierte Beurteilungspegel direkt der oberen 
Vertrauensgrenze 𝑘𝑎𝑛𝑛. Ein weiterer Zuschlag gemäß dem o. a. Zusammenhang ist somit nicht 
mehr erforderlich. 

Im vorliegenden Fall kann unter Berücksichtigung der o. a. konservativen Ansätze und Vorausset-
zungen überschlägig eine Prognosesicherheit von +0/-2 dB(A) abgeschätzt werden. 

7 Nomenklatur 

Pegel werden im vorliegenden Bericht in dB (Dezibel) angegeben. Entsprechend /18/ werden Fre-
quenz- bzw. Zeitbewertungen der Pegel vorzugsweise im Index des jeweiligen Pegels angegeben 
(z. B. LAFTm,5). Die Schreibweise mit dB(A) wird soweit als möglich vermieden und nach Möglichkeit 
nur angewandt, wenn kein Formelzeichen angegeben ist, bzw. wenn dies in Richtlinien 
(z. B. TA Lärm) oder Quellen (z. B. Bay. Parkplatzlärmstudie) angegeben ist.
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33Anlage 1.1: Anlage Schallschutz 

Anlage 1.2: Anlagenlärm "Istzustand" 

Anlage 1.3: Anlagenlärm Planzustand ohne Abschirmung im Westen 

Anlage 1.4: Anlagenlärm Planzustand 

Anlage 1.5: Anlagenlärm Pegelminderungen durch Abschirmung im Westen 

Anlage 1.6: Anlagenlärm Planzustand mit Abschirmung im Westen und zus. Abschirmungen 
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